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Beschäftigtenschutzgesetz
und andere Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten

1.) Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
(Beschäftigtenschutzgesetz)

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
(1) Ziel des Gesetzes ist die Wahrung der Würde von Frauen

und Männern durch den Schutz vor sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben und

Verwaltungen des privaten oder öffentlichen Rechts
(Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte, zu ihrer Berufs-
bildung Beschäftigte), ferner Personen, die wegen ihrer
wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind. Zu diesen gehören auch
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichge-
stellten; für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der
Auftraggeber oder Zwischenmeister;

2. die Beamtinnen und Beamten des Bundes, der Länder.
der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sons-
tigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts;

3. die Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder;
4. weibliche und männliche Soldaten (§ 6).

§ 2 Schutz vor sexueller Belästigung
(1) Arbeitgeber und Dienstvorgesetzte haben die Beschäftigten

vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu schützen. Dieser
Schutz umfaßt auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes vorsätzliche,
sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde von Beschäftig-
ten am Arbeitsplatz verletzt. Dazu gehören
1. sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach den

strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind,
sowie

2. sonstige sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu
diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Be-
merkungen sexuellem Inhalts sowie Zeigen und sichtba-
res Anbringen von pornographischen Darstellungen, die
von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden.

(3) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Verletzung der
arbeitsvertraglichen Pflichten oder ein Dienstvergehen.

§ 3 Beschwerderecht der Beschäftigten
(1) Die betroffenen Beschäftigten haben das Recht, sich bei den

zuständigen Stellen des Betriebes oder der Dienststelle zu
beschweren, wenn sie sich vom Arbeitgeber, von Vorgesetz-
ten, von anderen Beschäftigten oder von Dritten am Arbeits-
platz sexuell belästigt im Sinne des § 2 Abs. 2 fühlen. Die
Vorschriften der §§ 84, 85 des Betriebsverfassungsgesetzes
bleiben unberührt.

(2) Der Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzte hat die Beschwerde
zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Fort-
setzung einer festgestellten Belästigung zu unterbinden.

§ 4 Maßnahmen des Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten,
Leistungsverweigerungsrecht

(1) Bei sexueller Belästigung hat
1. der Arbeitgeber die im Einzelfall angemessenen arbeits-

rechtlichen Maßnahmen wie Abmahnung, Umsetzung,
Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. Die Rechte des
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1, §§ 99 und 102 des
Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalrates
nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 bis 4a und Abs. 3 Nr. 15, § 77
Abs. 2 und § 79 des Bundespersonalvertretungsgesetzes
sowie nach den entsprechenden vorschriften der Perso-
nalvertretungsgesetze der Länder bleiben unberührt;

2. der Dienstvorgesetzte die erforderlichen dienstrechtlichen
und personalwirtschaftlichen Maßnahmen zu treffen. Die
Rechte des Personalrates in Personalangelegenheiten der
Beamten nach den §§ 76, 77 und 78 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes sowie nach den entsprechenden
Vorschriften der Personalvertretungsgesetze der Länder
bleiben unberührt.

(2) Ergreift der Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzte keine oder
offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung der

sexueller Belästigung, sind die belästigten Beschäftigten be-
rechtigt, ihre Tätigkeit am betreffenden Arbeitsplatz ohne
Verlust des Arbeitsentgelts und der Bezüge einzustellen, so-
weit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist.

(3) Der Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzte darf die belästigten
Beschäftigten nicht benachteiligen, weil diese sich gegen eine
sexuelle Belästigung gewehrt und in zulässiger Weise ihre
Rechte ausgeübt haben.

§ 5 Fortbildung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung von Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst sollen die Problematik der sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz, der Rechtsschutz für die Betroffenen
und die Handlungsverpflichtungen des Dienstvorgesetzten be-
rücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere bei der Fortbildung
von Beschäftigten der Personalverwaltung, Personen mit Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben, Ausbildern sowie Mitgliedern des
Personalrates und Frauenbeauftragten.
§ 6 Sonderregelungen für Soldaten
Für weibliche und männliche Soldaten bleiben die Vorschriften
des Soldatengesetzes.
der Wehrdisziplinarordnung und der Wehrbeschwerdeordnung
unberührt.
§ 7 Bekanntgabe des Gesetzes
In Betrieben und Dienststellen ist dieses Gesetz an geeigneter
Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

2.) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Auszug -

§ 611 a
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinba-

rung oder einer Maßnahme, insbesondere bei der Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei
einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines Ge-
schlechts benachteiligen. Eine unterschiedliche Behandlung
wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Ver-
einbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer
auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein be-
stimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzungen für die
Tätigkeit ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen
glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweis-
last dafür, daß nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche
Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder
das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszu-
übende Tätigkeit ist.

(2) Verstößt der Arbeitgeber gegen das in Absatz 1 geregelte Be-
nachteilgungsverbot bei der Begründung eines Arbeitsverhält-
nisses, so kann der hierdurch benachteililgte Bewerber eine
angemessene Entschädigung in Geld verlangen; ein An-
spruch auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses besteht
nicht.

(3) Wäre der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl
nicht eingestellt worden, so hat der Arbeitgeber eine ange-
messene Entschädigung in Höhe von höchstens drei Monats-
verdiensten zu leisten.  Als Monatsverdienst gilt, was dem
Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in dem
das Arbeitsverhältnis hätte gebründet werden sollen, an Geld-
und Sachbezügen zugestanden hätte.

(4) Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muß innerhalb ei-
ner Frist, die mit Zugang der Ablehnung der Bewerbung be-
ginnt, schrifltich geltend gemacht werden. Die Länge der First
bemißt sich nach einer für die Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen im angestebten Arbeitsverhältnis vorge-
sehenen Ausschlußfrist; sie beträgt mindestens zwei Monate.
Ist eine solche Frist für das angestrebte Arbeitsverhältnis
nicht bestimmt, so beträgt die Frist sechs Monate.

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entspre-
chend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht.

§ 611 b
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch in-
nerhalb des Betriebs nur für Männer oder nur für Frauen aus-
schreiben, es sei denn, daß ein Fall des § 611 a Abs. 1 Satz 2
vorliegt.
§ 612



(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die
Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Be-
stehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung
einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

(3) Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder für gleich-
wertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts des Arbeitneh-
mers eine geringere Vergütung vereinbart werden als bei ei-
nem Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. Die Vereinba-
rung einer geringeren Vergütung wird nicht dadurch gerecht-
fertigt, daß wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers be-
sondere Schutzvorschriften gelten. § 611a Abs. 1 Satz 3 ist
entsprechend anzuwenden.

§ 612 a
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung
oder einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer
in zulässiger Weise seine Rechte ausübt.

3). Arbeitsgerichtsgesetz - Auszug -

§ 61 b Besondere Vorschriften für Klagen wegen ge-
schlechtsbedingter Benachteiligung

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 611a Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches muß innerhalb von drei Monaten,
nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden
ist, erhoben werden.

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der
Begründung eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen
Aufstieg eine Entschädigung nach § 611a Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs gereichtlich geltend, so wird auf Antrag
des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, bei dem die erste Klage
erhoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich zu-
ständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind vom Amts wegen an
dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse sind zur
gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

(4) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhand-
lung nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der
ersten Klage statt.

4.) Gesetz über den Nachweis der für ein Ar-
beitsverhältnis geltenden wesentlichen Be-
dingungen (Nachweisgesetz)

§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmer, die nicht
1. zu vorübergehender Aushilfe oder einer anderen gelegentli-

chen Tätigkeit, deren Gesamtdauer 400 Stunden innerhalb
eines Jahres nicht übersteigt, eingestellt werden oder

2. hauswirtschaftliche, erzieherische oder pflegerische Tätig-
keiten in einem Familienhaushalt ausüben, wenn die Tätig-
keit die Grenzen des § 8 Abs. 1 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch reicht überschreitet.

§ 2 Nachweispflicht
(1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem ver-

einbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen
Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Nieder-
schrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändi-
gen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:
1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare

Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an ei-

nem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll. ein Hinweis
darauf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten
beschäftigt werden kann,

5. die Bezeichnung oder allgemeine Beschreibung der vom
Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts
einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und
Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Ar-
beitsentgelts und deren Fälligkeit,

7 die vereinbarte Arbeitszeit,
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarif-

verträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf
das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen
Monat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbrin-
gen, so muß die Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner

Abreise ausgehändigt werden und folgende zusätzliche An-
gaben enthalten:
1. die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,
2. die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,
3. ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes

Arbeitsentgelt und damit verbundene zusätzliche Sach-
leistungen,

4. die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des Ar-
beitnehmers.

(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2
Nr. 2 und 3 können ersetzt werden durch einen Hinweis auf
die einschlägigen Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstverein-
barungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsver-
hältnis gelten. Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 8
und 9 die jeweilige gesetzliche Regelung maßgebend, so kann
hierauf verwiesen werden.

(4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag aus-
gehändigt worden ist, entfällt die Verpflichtung nach den Ab-
sätzen 1 und 2, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3
geforderten Angaben enthält.

§ 3 Änderung der Angaben
Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem
Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach der Änderung schrift-
lich mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der gesetzli-
chen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis
gelten.
§ 4 Übergangsvorschrift
Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestanden, so ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen innerhalb
von zwei Monaten eine Niederschrift im Sinne des § 2 auszuhän-
digen. Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder ein
schriftlicher Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erforderlichen
Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung.
§ 5 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten
des Arbeitnehmers abgewichen werden.


